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RS OGH 1974/7/18 6Ob113/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.1974

Norm

AußStrG §126 Abs1

Rechtssatz

Liegt eine konkretisierte Bestreitung der Echtheit des Testamentes vor, bedeutet dies nicht, daß die Parteirollen unter

allen Umständen umgekehrt verteilt werden müssen.

Entscheidungstexte
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